
Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudium unmittelbar nach Schulabschluss 
können in voller Höhe abziehbar sein 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteilen vom 28. Juli 2011 VI R 38/10 und VI R 7/10 entschieden, dass das 
seit 2004 geltende Abzugsverbot für Kosten eines Erststudiums und einer Erstausbildung der Abziehbarkeit 
beruflich veranlasster Kosten für eine Erstausbildung oder für ein Erststudium auch dann nicht 
entgegensteht, wenn der Steuerpflichtige diese Berufsausbildung unmittelbar im Anschluss an seine 
Schulausbildung aufgenommen hatte. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteilen vom 28. Juli 2011 VI R 38/10 und VI R 7/10 entschieden, dass das seit 
2004 geltende Abzugsverbot für Kosten eines Erststudiums und einer Erstausbildung der Abziehbarkeit beruflich 
veranlasster Kosten für eine Erstausbildung oder für ein Erststudium auch dann nicht entgegensteht, wenn der 
Steuerpflichtige diese Berufsausbildung unmittelbar im Anschluss an seine Schulausbildung aufgenommen hatte. 
 
In einem der vom BFH entschiedenen Fälle nahm der Kläger bei einer Tochtergesellschaft einer Fluglinie die 
Ausbildung zum Berufspiloten auf. Hierfür entstanden ihm Aufwendungen von annähernd 28.000 €. In dieser Höhe 
beantragte er mit seiner Einkommensteuererklärung 2004 einen Verlustvortrag festzustellen. Er berief sich darauf, 
dass diese Ausbildungskosten vorweggenommene Werbungskosten für seine künftige nichtselbstständige Tätigkeit als 
Pilot seien. Im anderen Streitfall hatte die Klägerin ihre Schulausbildung 2004 mit dem Abitur abgeschlossen und 
anschließend das Medizinstudium aufgenommen. Auch sie machte ihre Aufwendungen für das Studium als 
vorweggenommene Werbungskosten geltend und beantragte ebenfalls eine entsprechende Verlustfeststellung. 
 
Die Finanzämter lehnten die beantragten Verlustfeststellungen ab. Sie beriefen sich dazu auf die ab 2004 geltende 
Regelung des § 12 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG), die bestimme, dass Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium im Rahmen der Einkünfteermittlung 
nicht abziehbar sind, wenn die Aufwendungen nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. Dieser 
Auffassung folgten auch die Finanzgerichte. 
 
Die dagegen eingelegten Revisionen der Kläger waren erfolgreich. Der BFH entschied, dass aus § 12 Nr. 5 EStG kein 
solches generelles Abzugsverbot folge. Denn § 12 Nr. 5 EStG regele ausdrücklich, dass Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium bei den einzelnen Einkunftsarten und 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte nur insoweit nicht abgezogen werden dürften, als in § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG nicht 
etwas anderes bestimmt sei. § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG bestimme jedoch etwas anderes. Denn danach greife der 
Grundsatz, dass Aufwendungen nur dann als Sonderausgaben abziehbar sind, wenn nicht der vorrangige 
Werbungskosten- und Betriebsausgabenabzug zur Anwendung kommt. In beiden Fällen seien aber die Kosten der 
Ausbildung hinreichend konkret durch die spätere Berufstätigkeit der Kläger veranlasst, so dass sie als 
vorweggenommene Werbungskosten berücksichtigt werden müssten. 
 

Quelle: Bundesfinanzhof, 17.08.2011 

  
BMF zum Urteil des Bundesfinanzhofs zur steuerlichen Absetzbarkeit von Ausbildungskosten 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hat mit zwei Urteilen vom 28. Juli 2011 entschieden, dass 
Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein im Anschluss an das Abitur durchgeführtes 
Studium nach geltender Rechtslage als Werbungskosten steuerlich anzuerkennen sein können. 
 
In den entschiedenen Fällen hatten die Steuerpflichtigen versucht, Aufwendungen für ihre Berufsausbildung 
beziehungsweise ihr Studium als vorweggenommene Werbungskosten geltend zu machen. Sie beantragten beim 
Finanzamt jeweils eine entsprechende Verlustfeststellung. Die Steuerverwaltung lehnte diese Anträge unter Hinweis 
auf die seit 2004 geltende Regelung des § 12 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ab, nach der 
Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium nicht geltend gemacht werden können, 
soweit sie nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses entstanden sind. 
 
Nachdem die Finanzgerichte die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung bestätigt hatten, legten die betroffenen 
Steuerpflichtigen beim BFH Revision ein. In den Revisionsverfahren hat der BFH nun geurteilt, dass die Finanzgerichte 
unter Berücksichtigung seiner Rechtsauffassung neu zu entscheiden haben. Das heißt konkret, dass die 
Finanzgerichte im Einzelfall prüfen müssen, ob und welche Aufwendungen der Kläger jeweils nach den geltenden 
Grundsätzen zum Werbungskostenabzug steuerlich absetzbar sein können. 
 
Das Bundesministerium der Finanzen prüft nunmehr die gesetzgeberischen und verwaltungstechnischen 
Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Eckpunkte, die der BFH in seinem Urteil vorgegeben hat. 
 
So hat der BFH insbesondere klargestellt, dass nach derzeit geltender Rechtslage beruflich veranlasste 
Aufwendungen dem Grunde nach vorweggenommene Werbungskosten sind. Ein solcher 
Veranlassungszusammenhang sei regelmäßig gegeben, wenn die erstmalige Berufsausbildung Berufswissen 
vermittelt und damit auf die Erzielung von Einnahmen gerichtet ist. 
 

Quelle: Bundesfinanzministerium, 19.08.2011 



  
DStV: Aufwendungen für Erstausbildung und Erststudium in jedem Fall geltend machen 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Kosten eines Erststudiums und einer Erstausbildung 
voll abziehbar sein können, selbst wenn Steuerpflichtige diese unmittelbar im Anschluss an eine 
Schulausbildung aufgenommen haben. 
 
Damit widerspricht das Gericht vor allem der Handhabung der Finanzämter, die seit 2004 die Kosten regelmäßig nicht 
mehr anerkannten. Nach dieser Auffassung sollten derartige Kosten nur als Sonderausgaben abzugsfähig sein. Diese 
gehen jedoch bei fehlender Verrechnungsmöglichkeit am Jahresende verloren. 
 
Der DStV rät, Aufwendungen für das Studium fortan geltend zu machen und eine entsprechende Verlustfeststellung zu 
beantragen. Werbungskosten können sein: Aufwendungen für Kurse, Lehrgänge, Tagungen sowie Studien- und 
Prüfungsgebühren. Ferner zählen hierzu die Kosten für Lernmaterialien, Fachbücher oder Kopien. Abschreibungen 
können sich auf Arbeitsmittel wie den Laptop ergeben. Das gleiche gilt für Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte. 
 
Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) begrüßt die Entscheidung. Angesichts der hohen Kosten für eine 
qualifizierte Ausbildung, die erst die Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses möglich machen, ist die 
Berücksichtigung als vorweggenommene Werbungskosten nur legitim. 
 

Quelle: Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV), 17.08.2011 
  

  
Studienkosten doch Werbungskosten - BdSt begrüßt Klarstellung des BFH 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 17.08.2011 ein Urteil zur steuerlichen Behandlung des Erststudiums 
veröffentlicht. Eine Medizinstudentin hat erstritten, dass die Kosten für das Studium als vorweggenommene 
Werbungskosten behandelt werden. Die Entscheidung des BFH liegt ganz auf der Linie des Bundes der 
Steuerzahler. 
 
Die Richter haben anerkannt, dass in einer modern entwickelten Gesellschaft die erste Berufsausbildung 
typischerweise zu den Grundvoraussetzungen für den späteren Beruf gehört. Der BdSt fordert die Finanzverwaltung 
nun auf, die Entscheidung des BFH anzuerkennen und die Finanzämter umgehend anzuweisen, die Kosten für das 
Studium als Werbungskosten zu berücksichtigen. Bislang berücksichtigt die Finanzverwaltung Kosten für ein 
Erststudium nur als Sonderausgaben. 
 
Betroffenen Studenten rät der BdSt weiterhin, die Kosten für das Erststudium in der Steuererklärung als 
(vorweggenommene) Werbungskosten geltend zu machen. Mögliche Verluste können dann während des Studiums 
angesammelt und beim späteren Berufsstart steuermindernd gegengerechnet werden. Die Aufwendungen für das 
Studium können in allen noch offenen Fällen nachgemeldet werden. Wer noch keine Steuererklärung abgegeben hat, 
kann dies für mindestens vier Jahre nachholen. Bis zum 31.Dezember 2011 kann also noch die Erklärung für 2007 
abgegeben werden. Geltend gemacht werden können beispielsweise Kosten für Fachliteratur, Studienfahrten, 
Schreibmaterial, aber auch die Semestergebühren und die Fahrtkosten zur Uni. 
 
Der BdSt unterstützt ein eigenes Musterverfahren einer BWL-Studentin vor dem BFH. Die mündliche Verhandlung zu 
diesem Verfahren soll Mitte September stattfinden (Az.: VI R 15/11). Der BdSt rechnet sich nun gute Chancen für den 
Erfolg seines Musterverfahrens aus. Bereits im Jahr 2009 hatte der BdSt vor dem BFH einen Erfolg für Studenten 
erzielt. Damals ging es um die Frage der steuerlichen Behandlung eines Studiums, das nach abgeschlossener 
Berufsausbildung aufgenommen wurde. Auch hier hatten die Richter den Studenten recht gegeben (Az.: VI R 14/07). 
Seitdem sind die Kosten für das „Zweitstudium“ steuerlich als Werbungskosten absetzbar. 
 

Quelle: Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., 17.8.2011 
  

  
Steuerberaterkammer und -verband Schleswig-Holstein warnen vor Euphorie über BFH-Urteil 
zu Ausbildungskosten 

 
Steuerberaterkammer und -verband Schleswig-Holstein warnen vor verfrühter Euphorie. Häufig verhindert 
Nichtanwendungserlass die Umsetzung der Urteile 
 
In den letzten Tagen sorgte ein Urteil des Bundesfinanzhofs für Aufsehen. Es erlaubt die steuerliche Absetzung von 
Ausbildungskosten und Studiengebühren. Ein Urteil, das den Staat Milliarden kosten könnte. Gerade in der 
momentanen Wirtschaftskrise, verbunden mit den Einsparungen an allen Enden, ist das Urteil brisant. 
Steuerberaterkammer und Steuerberaterverband Schleswig-Holstein warnen jedoch vor verfrühter Euphorie unter 
Auszubildenden und Studenten. Dr. Arndt Neuhaus, Präsident der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein, dazu: 
"Die Urteile des Bundesfinanzhofes können durch einen so genannten Nichtanwendungserlass des 
Bundesfinanzministeriums leider noch ausgehebelt werden. Tritt ein solcher Erlass hier in Kraft, gilt das Urteil des BFH 



nur im konkreten Fall, nicht für alle Auszubildenden und Studierende." 
 
Ein solcher Nichtanwendungserlass kommt häufig dann zum Einsatz, wenn es sich um Urteile handelt, die den 
Steuerzahler begünstigen. Dr. Neuhaus kritisiert: "Insgesamt wird nur rund jedes sechzigste Urteil durch einen 
Nichtanwendungserlass de facto außer Kraft gesetzt. Leider sind davon aber überwiegend Urteile betroffen, die 
vorteilhaft für die Steuerzahler ausfallen." Er gibt jedoch auch zu bedenken, dass Ausbildungskosten nach diesem 
Urteilsspruch eindeutig als Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden können. 
"Sollte das Finanzamt die Kosten nicht anerkennen, können Betroffene Einspruch einlegen oder sogar klagen", so 
Neuhaus. Es bleibt abzuwarten, welche Vorgehensweise das Bundesministerium für Finanzen wählt. Auch Lars-
Michael Lanbin, Präsident des Steuerberaterverbandes Schleswig-Holstein, blickt gespannt auf die weiteren 
Entwicklungen: "Entweder wird das eine teure Angelegenheit für den Fiskus, oder aber die Gerichte dürfen sich auf 
eine Flut von Einzelklagen einstellen", vermutet der Steuerexperte aus Kiel. 
 

Quelle: Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein, SteuerberaterVerband e.V. Schleswig-Holstein, 19.08.2011 
  

 


